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 Wermelskirchen, Juni 2000

Offener Brief an die Bundestagsabgeordneten

Viele wurden Betrogen, jetzt wehren sie sich

Sehr geehrte/r Abgeordnete/r des Bundestages der Bundesrepublik Deutschland,

im Oktober 1998 erhielten Sie bereits den ersten Brief von uns (damals noch AS), „Immenser volkswirtschaftlicher Schaden  und zunehmende Sozialfälle durch überfinanzierte Eigentumswohnung (Steuersparmodelle)

Im März 2000 schickten wir einen zweiten Brief.

Auf den ersten Brief erhielten wir nur sehr wenige Antwortbriefe. Auf den zweiten Brief erhielten wir einige Eingangsbestätigungen. Wie viele müssen noch Sozialfälle werden, bis Sie reagieren?

(Beide Briefe werden Ihnen von uns gerne zur Verfügung gestellt.)

In diesem Brief beschreiben wir, wie ein solches „Abzockmodell“ funktioniert und wer daran beteiligt ist.

1. Das Konzept und seine Erfinder

Dreh- und Angelpunkt des Treuhandmodells, bzw. des Konzepts des Wohnungskaufs von einem Vertrieb über einen Treuhänder sind die sogenannten Treuhänder. Treuhänder waren die sich hier so nennenden Firmen (größtenteils Wirtschaftsprüfung- und Steuerberatungsgesellschaften) allerdings nur dem Namen nach. In Wahrheit waren sie einzig dafür da, sich selbst und ihre Helfershelfer auf Kosten der Erwerber zu bereichern. Die Treuhänder, erdachten das System des hier gegebenen massenhaften Wohnungsverkaufs im Wege sogenannter Erwerber- oder Treuhandmodelle. Sie entwarfen auch alle Verträge, die sie später als „Treuhänder“ für die Erwerber gegen Provisionen abschlossen und gegen Gebühren abwickelten:

Die Treuhänder entwarfen also den Geschäftsbesorgungsvertrag, den Wohnungskaufvertrag (soweit dieser nicht beim Notar als Muster vorhanden war) und vor allem die Funktionsverträge (Mietgarantie, Nebenkostengarantie, Zinsgarantie. etc., etc.).

Um die Gewinne für die Treuhänder und anderen Beteiligten in möglichst großer Höhe zu erzielen, wurden auf den Wohnungskaufpreis hohe Kosten für zahlreiche weitestgehend sinnlose, aber teure Verträge (Nebenkostengarantie, Festzinsgarantie, etc.) und für deren Abwicklung sowie für steuerliche Beratung geschlagen. Der größte Kostenfaktor war dabei nicht einmal erkennbar. Es ist dies die im Wohnungskaufpreis selbst integrierte sogenannte, „versteckte Innenprovision" für den Vertrieb in Höhe von mindestens 18,4%. Dieser Prozentsatz bezieht sich übrigens auf den Gesamtaufwand, d.h. auf die gesamte finanzierte Summe. Planmäßig wurden die Prospekte - wenn überhaupt - erst nach Vertragsschluß übergeben. Dort, in den Prospekten, war dieser Kostenfaktor, also die Vertriebsprovision versteckt in der Position ,,Gebäude-, Grundstücksanteil, Vertrieb, Marketing". Da aber jeder Erwerber ohnehin noch die Außenprovision (meist Bearbeitungsgebühr genannt) an den Vertriebsmitarbeiter zahlen mußte, mußten die Erwerber davon ausgehen, daß damit, also mit dieser Bearbeitungsgebühr alle Vertriebskosten bezahlt seien - weit gefehlt, wie wir jetzt erkennen. Jedenfalls wandten die Erwerber schließlich durchschnittlich das doppelte des tatsächlichen Wertes der Immobilie auf, um diese zu erwerben. Die sich aus dieser Zuvielzahlung ergebenden hochgepriesenen Steuervorteile waren demgegenüber so geringfügig, daß hierdurch allenfalls ein Bruchteil der Zuvielzahlung ausgeglichen wurde. Soweit die Zuvielzahlung nicht durch Steuervorteile ausgeglichen wird, steht ihr kein Gegenwert gegenüber: Die Funktionsverträge sind praktisch wertlos, eine Wertsteigerung der Immobile in dem versprochenen und erforderlichen Umfang ist in absehbarer Zeit nicht zu erwarten.

Die Treuhänder haben gewußt, daß das Konzept für keinen funktionieren konnte, sie haben sogar bei Verkaufsschulungen des Vertriebs mitgewirkt, um die psychologisch geschicktesten Betrugsmethoden mitzuentwickeln.

2.  Der Struklurvertrieb

Diejenigen, welche die von Insidern sogenannten ,,Schrottimmobilien" für die Treuhänder an den Mann brachten, waren die Strukturvertriebe. Dieser Vertrieb war allein darauf ausgerichtet, mit im Immobilienbereich bestenfalls angelernten Mitarbeitern um jeden Preis mit allen psychologischen Tricks und Betrügereien (Zitat: ,,Es sind nur noch wenige Wohnungen vorhanden") zu verkaufen, jedenfalls aber nicht zu informieren oder gar zu beraten: es ging allein um das Hervorrufen einer ,,Kaufeuphorie" und den möglichst sofort anschließenden Abschluß durch notarielle Beurkundung des sogenannten Geschäftsbesorgungsvertrages. Dieser Geschäftsbesorgungsvertrag war lange zuvor von den Treuhändern selbst entworfen worden und diente allein dazu, den Treuhändern über die darin enthaltene unwiderrufliche Vollmacht völlige Handlungsfreiheit zu verschaffen. Mit dem Geschäftsbesorgungsvertrag als eine Art Freifahrschein zur Selbstbedienung ausgerüstet, schlossen die Treuhänder zum einen im Namen der Erwerber alle mit dem Wohnungskauf zusammenhängenden weiteren (teuren) Verträge ab und wickelten zum anderen diese Verträge danach ab. Vor allem ,,vermittelten" sie die Finanzierung (und kassierten auch hierfür natürlich eine Gebühr) und ließen sich von den willig mitziehenden Banken die Gelder auf ihre Konten überweisen. Von dort verteilten sie diese dann an sich selbst und die anderen am Abzockmodell beteiligten, z.B. an den Vertrieb. 
3. Die Bauträger/Verkäufer

Zum  Funktionieren dieses Massenbetruges bedurfte es aber in den meisten Fällen noch eines dritten Beteiligten. der die zu verkaufenden Wohnungen erstellte. Dies war der Bauträger. Dieser Bauträger diente aber nicht nur dazu, die Wohnungen zu bauen, sondern er übernahm auch nach außen die Haftung für fast alles, indem er als Verkäufer auftrat und - wiederum unter verschiedenen Firmennamen - fast alle ,Funktionen" der sogenannten Funktionsverträge übernahm, z.B. als Generalmieter, Festzinsgarant, Nebenkostengarant, Prospektersteller, Baubetreuer, Hausverwalter, etc, etc. agierte. Dadurch, daß der Bauträger seinen Firmenstempel auf die Prospekte setzte, erschien er sogar noch als sogenannter Initiator, also Verantwortlicher  des Konzepts. In Wahrheit waren aber, wie oben dargelegt, die Treuhänder die tatsächlichen Initiatoren. Dafür, daß der Bauträger zuließ, daß der Treuhänder sich auf diese Weise hinter ihm versteckte, überließ der Treuhänder dem Bauträger/Funktionsträger/Verkäufer die entsprechenden Provisionen aus den Funktionsverträgen. Letztlich brach den eher einfach strukturierten Bauträgern ihre Geldgier das Genick. Denn jetzt werden ihre Gewinne durch die unerwartet zu zahlenden Mietgarantien aufgezehrt und die Bauträger bundesweit reihenweise in den Konkurs getrieben.

4.  Die Notare
Um den für Grundstücksgeschäfte wichtigen Formerfordernissen zu genügen und dem Ganzen einen Schein der Seriosität zu geben, mußten Notare mitwirken. Dies waren zum einen die sogenannten Mitternachtsnotare, welche sich regelmäßig auch noch spät nachts und am Wochenende für den Vertrieb zur Beurkundung der Geschäftsbesorgungsverträge zur Verfügung hielten und zum anderen die später mit dem Treuhänder die Wohnungskaufverträge beurkundenden Abwicklungshonorare. 

In krassen Fällen sollte aber auch gegen die Mitternachtsnotare Strafanzeige wegen Falschbeurkundung erstattet werden.

5.  Die Banken
Im Hintergrund hielten sich diejenigen auf, ohne die das ganze nicht hätte funktionieren können, nämlich die Banken. Vor allem die Banken werden jetzt von uns auf Rückabwicklung aller geschlossenen Verträge in Anspruch genommen. Anspruchsgrundlage ist die grobe Verletzung von Informations- und Beratungspflichten und das völlige Unterlassen jeglicher Warnhinweise an die Erwerber. Den Banken wird zum einen vorgeworfen, ihren sogenannten ,,konkreten Wissensvorsprung" über den genauen Inhalt der zum Scheitern verurteilten Steuersparmodelle nicht an den Erwerber/Darlehensnehmer übermittelt zu haben. Denn Sie mußten erkennen, daß das hier angeblich mögliche Steuern sparen nicht einmal für die Klientel der alten Bauherrenmodelle funktionieren konnte, also für eine sehr gut verdienende Zielgruppe. Erst recht mußte folglich das Steuernsparen für weniger gut verdienende Einkommensbezieher zur Verlustfalle werden. Wegen des Verschweigens dieser Information (die Banken ließen die Erwerber ,,in ihr Verderben laufen") liegt ein eigenes Verschulden der Banken vor. Es wird ihnen aber überdies das Verschulden des systembedingt grob fehlerhaft beratenden, bzw. genauer: arglistig täuschenden Vertriebs zugerechnet. Denn, so der BGH in seiner wegweisenden Entscheidung aus dem Jahre 1996: Es kann nicht hingenommen werden, daß die Banken sich ihrer Verpflichtung zur persönlichen Beratung bei Immobilienfinanzierungen dadurch entziehen, daß sie diese Beratung völlig unkontrolliert Dritten überlassen. Folge dieser Delegation ist, daß die Banken konsequenterweise auch für die fehlerhafte oder gar nicht erfolgte Finanzierungsberatung des Vertriebs haften, ihnen also das Verschulden des Vertriebs zugerechnet wird.

Rechtslage

Die Banken sind die einzigen Vertragspartner, bei welchen Schadensersatzansprüche realisierbar sind. In erster Linie gründet sich ihre Haftung auf c.i.c.: Sie wiesen weder auf die nur ihnen bekannten (versteckten) Provisionen, noch auf den Umstand, daß die „Treuhänder“ in Wahrheit die Initiatoren waren hin, noch darauf, daß eine Darlehensrückführung über Mieteinnahmen und Steuervorteile völlig unmöglich war. Dabei müssen sie sich das Verschulden und das Wissen des Vertriebs als ihres Erfüllungsgehilfen gem. § 278 BGB, § 166 BGB analog zurechnen lassen. Die sogenannte „Trennungstheorie“ kann die Banken nicht entlasten. Denn sie ließen es zu, daß der ihre Darlehen vermittelnde Vertrieb mit den oben angesprochenen Argumenten den Darlehensvertrieb im Paket mit der Wohnung (die Finanzierung war immer zweckgebunden an den Erwerb der Wohnung) bewarben. Bei einem auf diese Weise „wirtschaftlich einheitlichen“ Geschäft i.S. eines „verbundenen Geschäfts“ kann die Bank sich nicht darauf berufen, die Aussagen über den Wert der Wohnung („Mieteinnahmen und Steuervorteile führen das Darlehen automatisch zurück“) gehe sie nichts an. Abgesehen davon erweitert eine Bank, die sich auf diese Weise eines Vertriebs bedient, damit auch ihren Pflichtenkreis. Weiter greift das HaustürwiderrufsG, weil die erste Kontaktaufnahme in Haustürsituaitonen erfolgte, ohne daß über das Widerrufsrecht belehrt wurde. Und schließlich greift auch das Verbraucherkreditgesetz: Die Vollmacht selbst hätte über die Darlehenskosten informieren müssen. Aber auch die (vom Treuhänder unterzeichneten) Darlehensverträge sind insoweit nichtig, als die Angabe der Finanzierungsvermittlungskosten immer fehlt.

Dieser Brief ist in Zusammenarbeit mit Herrn Rechtsanwalt Dr. R. Fuellmich entstanden.

Wir danken auf diesem Wege für seinen unermüdlichen Einsatz, den er für die in Not geratenen Menschen – „Immobilienkäufer“ aufwendet.

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Christel Zank
1. Vorsitzende des SVD

(„Nichts ist erbärmlicher als die Resignation, die zu früh kommt“  (Marie v. Ebner-Eschenbach 1830 – 1916)
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